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Straßenausbau in Hennef-Geistingen
„Zur Lorenzhöhe“ (Bonner Straße bis Schulstraße) mit Stichweg (Grüner Weg)

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Grund der vorherrschenden Corona-Pandemie muss auf eine sonst übliche Bürgerinformation als Präsenzveranstal
tung verzichtet werden. Um die Umsetzung der Maßnahme nicht weiter zu verzögern, werden Sie als Grundstückseigen
tümer und Beitragspflichtiger hoffentlich ausreichend durch dieses Schreiben informiert. Selbstverständlich bieten wir 
Ihnen telefonische und digitale Auskunftsformen an.

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Straßen in der Nachbarschaft ausgebaut. Es ist nun geplant auch die 
Straße „Zur Lorenzhöhe“ (Bonner Straße bis Schulstraße) mit dem Stichweg (Grüner Weg) zusammenhängend mit der 
Straße „Drei-Kaiser-Eiche (Bergstraße bis St. Michaelstraße) auszubauen.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahmen werden, sofern erforderlich, auch die vorhandenen Leitungsnetze erneuert. Die 
gemeinsame Ausschreibung führt erfahrungsgemäß zu finanziellen Synergieeffekten, die sowohl den Anwohnern als auch 
der Stadt / den Stadtbetrieben Hennef -AöR zu Gute kommen. Pläne und eine Erläuterung zur Planung entnehmen Sie 
bitte den Seiten 2-11.

Es ist vorgesehen, die Planung und das Ergebnis der Bürgerinformation im Bauausschuss am 16.06.2021 zur Beratung 
und Beschlussfassung vorzustellen. Nach erfolgtem Beschluss zur Planung soll die Baumaßnahme dann öffentlich aus
geschrieben und vergeben werden. Nach erfolgter Vergabe ist mit einer Bauzeit in der Straße „Drei-Kaiser-Eiche“ ab 
Frühjahr 2022 bis Dezember 2022 und in der Straße „Zur Lorenzhöhe“ mit Stichweg ab Dezember 2022 bis Februar 2024 
zu rechnen. Bei der zeitlichen Umsetzung der Maßnahmen werden somit die derzeit in Geistingen laufenden Tiefbauar
beiten berücksichtigt.

Als Grundstückseigentümer und Beitragspflichtiger kommen mit Beginn des Straßenausbaues Kosten bzw. Straßenbau
beiträge auf Sie zu. Erläuterungen hierzu entnehmen Sie bitte den Seiten 12-15.
Fragen und Anregungen zur Planung können Sie gerne unmittelbar telefonisch oder im Rahmen einer Videoinformations
veranstaltung am 01.06.2021 von 17.00 bis 17.45 Uhr vortragen. Erläuterungen hierzu finden Sei auf Seite 16 dieses 
Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung

Dr. V. Erbe
Technischer Geschäftsführer

Bankverbindung: Gläubiger ID DE30HEN00000020187
Kreissparkasse Köln: IBAN DE76 3705 0299 0000 2139 00 
Voba Bonn Rhein-Sieg: IBAN DE66 3806 0186 3703 3170 13

Besucheranschrift: Frankfurter Straße 97,53773 Hennef

BIC COKSDE 33XXX 
BIC GENODED1BRS





Darstellung der Baumaßnahme

Die Stadt Hennef plant ab Frühjahr 2022 den zusammenhängenden 
Ausbau der Straße „Zur Lorenzhöhe“ (Bonner Straße bis Schulstraße) 
mit Stichweg (Grüner Weg) und der Straße „Drei-Kaiser-Eiche“.
Im Zuge des Straßenausbaus sollen auch die erforderlichen 
Kanalsanierungsarbeiten ausgeführt und sofern erforderlich, das 
vorhandene Leitungsnetz der Versorger (Gas, Wasser, Strom, Telekom) 
erneuert werden.

Der derzeitige Zustand der asphaltierten Straßenoberfläche ist 
überwiegend mangelhaft und weist erhebliche Schäden auf. Die 
Seitenbereiche/Gehwege sind teilweise unbefestigt oder überbaut bzw. 
in einem schlechten Zustand. Die Entwässerung ist tlw. mangelhaft und 
die Beleuchtung überwiegend veraltet. Die Straße „Zur Lorenzhöhe“ und 
Stichweg (Grüner Weg) dient der unmittelbaren Erschließung der 
angrenzenden bebauten Grundstücke und soll entsprechend der 
beigefügten Vorplanung fachgerecht mit Fahrbahn, Gehweg, 
Beleuchtung (LED) und Entwässerung hergestellt werden. 
Es sind Pflanzbeete mit Bäumen zur Verkehrsberuhigung, 
Verschönerung des Ortsbildes bzw. zur Verbesserung 
des Stadtklimas geplant.

Auf den nachfolgenden Seiten 3-6 ist der Lageplan der Vorplanung, die 
Regelquerschnitte auf den Seiten 7-10 und die Erläuterung zu den 
Plänen (Legende) auf der Seite 11 dargestellt.

Sofern Sie Fragen oder Anregungen zur Planung haben, teilen Sie uns 
das doch bitte in der Videoinformationsveranstaltung am 01.06.2021 mit.

Ihre Fragen und Anregungen zur Planung werden im Bauausschuss am 
16.06.2021 zusammen mit der Straßenplanung vorgestellt, beraten und 
beschlossen.
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Straßenausbau „Zur Lorenzhöhe von Bonner Straße bis Schulstraße“, ein
schließlich unselbständiger Stichweg „Grüner Weg“

Die Veranlagung des Ausbaus richtet sich nach § 8 Kommunalabgabengesetz NRW 
(KAG NRW) in Verbindung mit der derzeit gültigen Straßenbaubeitragssatzung der 
Stadt Hennef. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich entstandenen Kosten. Hier 
sind zum Beispiel die Kosten der Freilegung einschließlich Herstellung des Planums, 
der Frostschutzschicht, der Trag- und Deckschicht der Fahrbahn, des Gehweges, der 
Straßenbeleuchtung, die Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, die Ingeni
eurhonorare, die Vermessungskosten, die anteiligen Projektsteuerungskosten und 
evtl, erforderlicher Grunderwerb beispielhaft anzuführen.

Bei der Anwendung des § 8 KAG NRW trägt die Stadt den Teil des Aufwandes, der 
auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil 
des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen (Anteil der Beitragspflichtigen 
nach § 3 Abs. 3 der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Hennef).

Bei der Straße „Zur Lorenzhöhe“ handelt es sich um eine Anliegerstraße, der Anteil 
der Beitragspflichtigen beträgt bei der/dem:

Fahrbahn 75 v.H.
Gehweg 80 v.H.
Beleuchtung 80 v.H.
Oberflächenentwässerung 70 v.H.

Anliegerstraßen sind Straßen, die überwiegend der Erschließung der angrenzenden 
oder der durch eine Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen.

Der satzungsgemäß ermittelte Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Auf
wand wird auf die durch die Anlage erschlossenen Grundstücke nach den Grund
stücksflächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach 
Maß und Art berücksichtigt.

Die modifizierte Grundstücksfläche nach Art und Maß richtet sich nach der Art (Wohn- 
grundstück / Gewerbegrundstück) und dem Maß (Anzahl der Vollgeschosse). Hierbei 
wird die Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor multipliziert und ggfls. addiert. 
Die Anzahl der Vollgeschosse ergibt sich aus der tatsächlich vorhandenen Bebauung.

Satzungsrechtlich gilt als Grundstücksfläche:
Wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu ei
ner Tiefe von 30 m von der Anlage oder der der Anlage zugewandten Grenze des 
Grundstücks. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung 
hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgeblich, die durch die hintere Grenze der Nut
zung bestimmt wird.

In dem beigefügten Lageplan ist das derzeit geltende Abrechnungsgebiet dargestellt. 
Die mit „E“ gekennzeichneten Grundstücke erhalten eine Eckstellenvergünstigung.

Die teilweise untenstehende satzungsrechtliche Eckstellenvergünstigung lautet: 
Soweit durch eine Ausbaumaßnahme eine von mehreren ein Grundstück erschließen
den Anlagen eine Ausstattung erlangt, die eine andere das Grundstück erschließende



Anlage bereits besitzt, werden von der anrechenbaren Grundstücksfläche nur 66 2/3 
in Ansatz gebracht.

Bei der Gewährung der Eckstellenvergünstigung wird das Vorhandensein von Teilein
richtungen geprüft. Als Beispiel kann angeführt werden: In der Straße „Zur Lorenz
höhe“ wird eine neue Fahrbahn hergestellt, es wird also geprüft, ob diese ebenso in 
der „Bonner Straße“ oder z.B. „Geistinger Straße“ bereits vorhanden ist. Da das der 
Fall ist, wird für die flächenmäßige Teileinrichtung Fahrbahn eine Eckstellenvergünsti
gung gewährt. So wird Teileinrichtung auf Teileinrichtung geprüft. Die schwierige sat
zungsrechtliche Anwendung der Eckstellenvergünstigung sollten Sie sich vom zustän
digen Sachbearbeiter erklären lassen.

Wie dem beigefügten Lageplan entnommen werden kann, sind die vom unselbständi
gen Stichweg „Grüner Weg“ erschlossenen Grundstücke Teil des Abrechnungsgebie
tes „Zur Lorenzhöhe“. Der Stichweg „Grüner Weg“ ist auf die Straße „Zur Lorenzhöhe“ 
zwingend angewiesen, um in das weitere Straßennetz der Stadt Hennef zu kommen.

Die Straßenbeleuchtung im Bereich der Straße „Zur Lorenzhöhe von Bonner Straße 
bis Geistinger Straße“ stammt aus dem Jahr 1992 und hat daher die Mindestnutzungs
zeit von 30 Jahren noch nicht erreicht und ist darüber hinaus noch nicht verschlissen. 
Bei einer Erneuerung dieser Beleuchtung wären diese Kosten nicht beitragsfähig.

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen
tümer des Grundstücks ist. Mehrere Eigentümer eines Grundstücks sind Gesamt
schuldner, so dass nur ein Eigentümer herangezogen wird. Ist das Grundstück mit 
einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Woh- 
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entspre
chend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

Die Stadt wird rechtzeitig einen Antrag auf Förderung von 50 v.H. des umlagefähigen 
Aufwandes für die anstehende Straßenausbaumaßnahme stellen. Bei der Gewährung 
der Förderung halbiert sich der Beitragssatz für die Anlieger. Zahlungserleichterungen 
sind unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben des § 8a KAG NRW möglich.

Dem Veranlagungsverfahren ist ein Anhörungsverfahren vorgeschaltet. Hier ist von 
Ihnen zu prüfen, ob das richtige Grundstück veranlagt wird und Sie noch der beitrags
pflichtige Eigentümer sind. Im Serviceteil des Anhörungsschreibens ist bereits die Be
rechnung des Straßenbaubeitrages enthalten.

Die Vorausleistung auf den Straßenbaubeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Vorausleistungsbescheides fällig.

Nach der geschätzten Kostenberechnung des beauftragten Ing.-Büros und der Fläche 
des derzeit bekannten Abrechnungsgebietes ergibt sich ein Beitragssatz von 47 €/m2 
Grundstücksfläche. Dieser Beitragssatz kann sich nach dem Ergebnis der öffentlichen 
Ausschreibung und durch Veränderungen im Abrechnungsgebiet verändern. Wie oben 
bereits angeführt, halbiert sich dieser Beitragssatz für die Anlieger, wenn die Straßen
baumaßnahme durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert wird.

Satzungen:



Im Internet der Stadt ist unter Recht&Gesetz, Ortsrecht, 66 Tiefbau die Satzung über 
die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz NW für straßenbauli
che Maßnahmen der Stadt Hennef (Sieg) einsehbar.





Ansprechpartner:

Videoinformationsveranstaltung am 01,06.2021
Sofern Sie an der Videoinformationsveranstaltung zum 
Straßenausbau der Straße „Zur Lorenzhöhe“ und Stichweg 
(Grüner Weg) am 01.06.2021 ab 17 -17.45 Uhr teilnehmen 
wollen, melden Sie sich doch bitte vorher rechtzeitig bis zum 
28.05.2021 bei Herrn Steu an.

Stadtbetriebe Hennef - AöR 
Fachbereich Tiefbau

Herr Steu 02242 / 888 - 263 
lukas.steu@hennef.de

Informationen zu den Straßenbaubeiträaen erhalten Sie bei:

Stadtbetriebe Hennef - AöR 
Fachbereich Finanzen

Herr Irsali 02242 / 888 - 706
husam.irsali@hennef.de

Allgemeine Fragen zum Straßenbau beantwortet Ihnen:

Ingenieurbüro für Infrastruktur Dirk Thoma 
Projektsteuerung von Straßenbaumaßnahmen

Herr Thoma 02242/888 - 586 
mail@ingenieurbuero-fuer-infrastruktur.de

mailto:lukas.steu@hennef.de
mailto:husam.irsali@hennef.de
mailto:mail@ingenieurbuero-fuer-infrastruktur.de
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Niederschrift Nr. 3
(V250311 - 3)

BESPRECHUNGSORT:
BESPRECHUNGSDATUM:

Rathaus Stadt Hennef, Zoom-Konferenz 
01.06.2021, 17:00-19:15 Uhr

BAUMASSNAHME: Stadt Hennef, Straßenplanung Zur Lorenzhöhe

BESPRECHUNGSTHEMA: Videoinformationsveranstaltung

NIEDERSCHRIFTSVERFASSER: Herr Guttmann / Ergänzung Stadtbetriebe Hennef

BESPRECHUNGSTEILNEHMER:

Herr Vorbeck 
Herr Ratzke

Herr Irsali 
Herr Thoma 
Herr Kuhnke 
Herr Guttmann

Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau
Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Finanzen, allgem.
Verwaltung, Recht
Stadtbetriebe Hennef AöR
Ingenieurbüro für Infrastruktur
Ingenieurgesellschaft Kreuzer + Guttmann GmbH (IB)
Ingenieurgesellschaft Kreuzer + Guttmann GmbH (IB)

Teilnehmer seitens Bürger und Politik:

29 Teilnehmer

Ergebnis: zu erledigen durch/ 
Termin

3.1 Herr Vorbeck begrüßt die Teilnehmenden und erläutert, dass 
die eigentliche Bürgerinformation bereits schriftlich erfolgt ist 
und die Anlieger die entsprechenden Planunterlagen vorlie
gen haben.
Der heutige Termin soll zur Diskussion der Planung und zur 
Mitteilung von Anregungen und Bedenken seitens der Anlie
ger dienen. Weiterhin sollen allgemeine Fragen zum Beitrags
recht besprochen werden.
Von Seiten der Verwaltung wird erklärt, dass die Planung, 
nicht wie ursprünglich vorgesehen am 16.06.2021, sondern 
am 26.08.2021 im Bauausschuss vorgestellt werden soll.

3.2 Die Planung erstreckt sich auf die zur Zeit bekannten Grund
stücke im Eigentum der Stadt, unter Ausnutzung der zur Ver-
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fügung stehenden Parzellenbreiten. Die Eigentumsverhält
nisse zu Teilgrundstücken befinden sich zur Zeit noch in der 
Klärung.

3.2.1 Seitens der Anlieger wird angefragt, ob die Präsen
tation und ein Protokoll der Videoveranstaltung ver
öffentlicht wird. Von Seiten der Stadt wird erklärt, 
dass nach dem Bauausschuss am 26.08.2021 das 
Protokoll und die Präsentation auf der Internetseite 
der Stadt Hennef abrufbar sein wird.

3.2.2 Von einem Anlieger besteht die Frage, ob bei der Er
neuerung des Kanals auch die Hausanschlüsse er
neuert werden. Es wird erläutert, dass sanierungs
bedürftige Hausanschlüsse bis zur Grundstücks
grenze im Zuge der Kanalsanierung erneuert wer
den.

3.2.3 Von vereinzelten Anliegern wird die Markierung von 
Parkständen gewünscht. Die Stadt nimmt den 
Wunsch auf und lässt den Vorschlag vom Ordnungs
amt prüfen.

3.2.4 Es wird seitens eines Anliegers gefragt, ob für die 
Erneuerung des Kanals Beiträge erhoben werden. 
Dies ist nicht der Fall.

3.2.5 Nach Meinung einiger Anlieger ist die gewählte Fahr
bahnbreite von 5,30 m zu groß. Von Seiten der Stadt 
wird daraufhin erläutert, dass die Fahrbahnbreite 
von 5,30 m mit dem Ordnungsamt abgestimmt ist 
und ein Begegnungsverkehr zwischen LKW - PKW 
ermöglicht. Weiterhin ist durch die Wahl der Fahr
bahnbreite das Parken auf der Fahrbahn zulässig.

3.2.6 Seitens der Anlieger besteht die Befürchtung, dass 
durch den Ausbau der Straße Parkplätze für 
„Fremde“ (Nichtanlieger) geschaffen werden. Es 
wird berichtet, dass zum Teil bereits jetzt Lieferfahr
zeuge und Baustellenfahrzeuge, nach Auffassung 
der Anlieger, widerrechtlich geparkt werden. Diese 
Information soll an das Ordnungsamt weitergegeben 
werden.
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3.2.7 Seitens der Stadt wird erklärt, dass die Nutzungs
dauer von 30 bis 40 Jahren bei der Straße „Zur Lo
renzhöhe" beim Abrechnungsabschnitt überschritten 
ist und daher eine grundhafte Erneuerung notwendig 
wird.

3.2.8 Die Anlieger der Häuser Nr. 1 und Nr. 3 sowie Haus 
Nr. 15 wünschen keine Baumstandorte vor ihren 
Häusern. Dagegen kann vor Haus Nr. 5 gerne ein 
Baum eingesetzt werden. Seitens der Stadt wird wei
terhin erläutert, dass, auch wenn nur eine geringe 
Anzahl von zwei Bäumen besteht, eine Verkehrsbe
ruhigung erzielt werden soll. Nach Auffassung eini
ger Anlieger ist das nicht notwendig, da die Einen
gung bereits durch parkende Fahrzeuge bedingt ist. 
Seitens der Stadt wird erklärt, dass die Pflege der 
Bäume Sache der Stadt ist und durch die Bäume 
kein erhöhter Baukostenfaktor entsteht.

3.2.9 Die Beseitigung des vorhandenen Heckenbestandes 
im öffentlichen Raum wird von einigen Anliegern 
stark kritisiert. Seitens der Stadt wird erläutert, dass 
hier eine Abwägung zwischen den Nutzungsansprü
chen, insbesondere hinsichtlich der Verkehrssicher
heit vorzunehmen ist, und Prioritäten gesetzt werden 
müssen.

3.2.10 Einige Anlieger halten verkehrsberuhigende Maß
nahmen für sinnvoll und regen den Einbau von Auf
pflasterungen an. Dies wird seitens der Verwaltung 
abgelehnt, da erfahrungsgemäß die „Buckelpisten“ 
zu Geräuschbelästigungen führen und nach kurzer 
Zeit wieder zurückgebaut werden.

3.2.11 Seitens der Anlieger wird angeregt, an den Einmün
dungen Blockmarkierungen anzubringen. Seitens 
der Stadt wird erläutert, dass dies mit dem Ord
nungsamt hinsichtlich der Zulässigkeit abzustimmen 
ist.

3.2.12 Seitens der Anlieger wird befürchtet, dass die zum 
jetzigen Zeitpunkt erneuerte Straße später durch 
Bau- und Erschließungsmaßnahmen beschädigt 
wird. Seitens der Stadt wird erklärt, dass die Straße

P:\Hennef\25.03.11\Vermerke\V250311 -03_beartoeilet.docx
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nach den Regeln der Technik gebaut wird und auch 
einem LKW-Verkehr nach der gewählten Belas
tungsklasse standhalten muss. Seitens der Stadt 
wird weiter erklärt, dass derzeit konkrete Erschlie
ßungsmaßnamen nicht geplant sind und eine even
tuelle spätere Entscheidung des Planungsamts mit 
dem jetzigen Straßenausbau nichts zu tun hat.

3.2.13 Seitens der Anlieger wird die Frage gestellt, wo wäh
rend der Bauausführung geparkt werden kann. Es 
wird von der Stadt erläutert, dass die Zufahrt zu den 
Grundstücken nach Möglichkeit durch abschnitts
weises Bauen aufrecht erhalten bleiben soll. An
sonsten soll ein Ausweichen in die Nebenstraßen er
folgen. Die mögliche Zufahrt zu den Grundstücken 
ist im Rahmen der Bauausführung im Detail mit dem 
Polier der Baufirma zu klären, weil dies vom gewähl
ten Bauablauf abhängt.

3.2.14 Von einer Anliegerin besteht die Frage ob die ge
planten, zweizeiligen Rinnen zur Straßenentwässe
rung ausreichend sind, da zur Zeit zum Teil fünfzei
lige Rinnen vorhanden sind. Seitens der Stadt wird 
erläutert, dass die zweizeilige Rinne, einschließlich 
der Bordsteinaufkantung, zur Wasserführung aus
reicht und hier ein wesentlicher Faktor die ausrei
chende Anzahl der Straßenabläufe ist.

3.2.15 Seitens der Anlieger besteht die Frage ob eine zeit
liche Verschiebung der Baumaßnahme nicht sinn
voller wäre. Seitens der Stadt wird erläutert, dass zur 
Zeit die Erfordernis der Kanalsanierung besteht und 
die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzep
tes durch die Bezirksregierung Köln überwacht wird.
Ein Straßenausbau ist im Zusammenhang mit der 
Kanalsanierung die wirtschaftlichste Lösung.

3.2.16 Auf Anfrage wird erläutert, dass in der Lorenzhöhe 
im nördlichen Abschnitt die Schmutz- und Regen
wasserkanäle, aufgrund des baulichen Zustandes, in 
gleicher Dimension erneuert werden. Im südlichen 
Abschnitt ist der Regenwasserkanal noch in relativ 
gutem Zustand. Am Schmutzwasserkanal erfolgt in

P:\Hemef\25.03.11VVermerka\V250311-O3_bearb0itet.docx
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diesem Bereich eine Inlinersanierung, für die ein Ab
schreibungszeitraum von 50 Jahren gilt. Das würde 
mit der zu erwartenden Nutzungsdauer der Straße 
übereinstimmen.

3.3 Im Anschluss an die technischen Fragen erklärt Herr Ratzke die 
Beitragssituation. Auf Anfrage wird erläutert wie sich der Beitrag 
zusammensetzt und dass die Beitragssätze zu den Teileinrich
tungen aus einem Beschluss des Rates aus dem Jahr 2003 
stammt.

3.3.1 Auf Anfrage wird erläutert, dass die Straßenbeiträge 
mit sichtbarem Baubeginn d.h. dem Versetzen der 
Bordanlage, im Beitragsabschnitt erhoben werden. 
Hierbei ist die Beitragsberechnung bereits auf das 
Ausschreibungsergebnis angepasst.

3.3.2 Auf Rückfrage wird erläutert, dass hinsichtlich der 
Bezuschussung durch das Land seitens der Stadt 
keinerlei Erfahrungen bestehen und das der Antrag 
der Förderung nur auf Grundlage der Schlussrech
nungen gestellt werden kann. Bei der Erhebung der 
Vorausleistungen setzt die Stadt voraus, dass die 
Förderung durch das Land gewährt wird. Weiterhin 
wird, insbesondere bei den Eckstellen, eine Bera
tung und Erklärung durch den Sachbearbeiter, Herrn 
Irsali, angeraten. Es wird erläutert, dass das Verfah
ren insgesamt transparent ist und im Zweifel einer 
Prüfung durch das Verwaltungsgericht standhalten 
muss.

3.3.3 Hinsichtlich des hohen Beitragssatzes wird auf den 
Zusammenhang zwischen dem beitragsfähigen Auf
wand und der Größe des Abrechnungsgebietes ver
wiesen. Die Kosten der Teileinrichtungen der Straße 
Zur Lorenzhöhe und die dazugehörigen anzusetzen
den Flächen wurden angeführt. Im Ergebnis wird der 
hohe Beitragssatz größtenteils auf kleinteilige 
Grundstücke verteilt.
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Die vorgenannten Ausführungen geben die Auffassung des Unter
zeichners wieder. Sollten Einwände gegen den Inhalt bestehen, sind 
diese innerhalb von 5 Tagen dem Unterzeichner schriftlich mitzuteilen.

Aufgestellt:
Gu-hö
Lohmar den 01.06.2021

Verteiler:
Stadtbetriebe Hennef AöR 
Ingenieurbüro für Infrastruktur Dirk Thoma 
Ingenieurgesellschaft Kreuzer + Guttmann GmbH
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Niederschrift Nr. 7
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BESPRECHUNGSORT:
BESPRECHUNGSDATUM:

Einmündung „Grüner Weg“
16.09.2021

BAUMASSNAHME: Stadt Hennef, Straßenplanung Zur Lorenzhöhe

BESPRECHUNGSTHEMA: Bürgerinformation

NIEDERSCHRIFTSVERFASSER: Herr Guttmann

BESPRECHUNGSTEILNEHMER:

Herr Vorbeck 
Herr Thoma 
Herr Guttmann

Stadtbetriebe Hennef AöR, Fachbereich Tiefbau 
Ingenieurbüro für Infrastruktur 
Ingenieurgesellschaft Kreuzer + Guttmann GmbH (IB)

Ca. 25 - 30 Anlieger laut Anwesenheitsliste

Ergebnis: zu erledigen durch/ 
Termin

7.1 Auf Wunsch der Anlieger findet am heutigen Tag im Bereich 
der Einmündung „Grüner Weg“ eine weitere Bürgerinformati
onsveranstaltung statt. Nach Auffassung der Bürger sind ei
nige Anlieger im Rahmen der Videoveranstaltung nicht zu 
Wort gekommen. Ziel ist es, beim heutigen Ortstermin Fragen 
zur technischen Ausführung der Straße nochmals zu erörtern.

Grundlage ist die bisherige Planung, die den Bürgern zuge
sandt wurde. Seitens der Stadt wird erläutert, dass nach noch
maligen stadtinternen Abstimmungen die Verlegung des brei
teren Gehwegs gegenüber der Planung nunmehr an der Ost
seite orientiert werden soll, wobei die „Restflächen“ (schmale
rer Gehweg) an der Westseite verbleiben. Grundsätzlich sol
len jedoch nach wie vor eine durchgehende 5,30 m breite 
Fahrbahn sowie zweiseitige, durch Hochborde abgetrennte 
Gehwege, ausgeführt werden.

1.

Von einzelnen Anliegern wird erläutert, dass anstelle des 
Trennverkehrssystems mit Hochborden eine Mischverkehrs- 
fläche wie in der Geistinger Straße aus ihrer Sicht die bessere

i
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Lösung sei. Von Seiten der Stadt wird erläutert, dass dem ge
genüber die Funktion der Straßenverbindung als Schulweg 
wichtig sei und hierbei eine Abgrenzung durch einen Hoch
bord befürwortet wird. Weiterhin wird darauf hingewiesen, 
dass bei einem Mischverkehrsprinzip die Parksituation nicht 
geregelt ist und es dazu kommt, dass die Fußgänger aufgrund 
von parkenden Fahrzeugen ebenfalls die „verbleibende“ Fahr
bahn benutzen müssen. Dies ist auch im Hinblick auf den 
Schulweg nicht sinnvoll bzw. tolerierbar. Die von den Anlie
gern angeregte Absenkung eines Rundbordes mit 3 bis 4 cm 
Anlauf wird seitens der Stadt nicht als wirksame Sicherung 
des Schulweges angesehen. Darüber hinaus gibt es laut Ord
nungsamt immer wieder strittige Parksituationen, da die Nut
zungsansprüche nicht klar geregelt sind.

2.

Seitens der Anlieger wird auf die verschärfte Parksituation in 
Zusammenhang mit dem Friedhof hingewiesen. Seitens der 
Anwohner wird die Frage gestellt, ob hierzu Anwohneraus
weise ausgestellt bzw. Beschilderungen und Markierungen 
aufgebracht werden können. Seitens der Stadt Hennef wird 
erläutert, dass die Beschilderung und Parkanordnung durch 
das Straßenverkehrsamt geregelt wird und nicht Inhalt der 
Straßenplanung ist. Weiterhin wird erläutert, dass durch Mar
kierung von Parkplätzen, im Gegensatz zu einer variablen 
Aufstellung, unter Umständen Parkraum verloren geht.

3.

Von einem Anlieger wird erläutert, dass in der Straße kein 
Parkmangel herrscht und stellt hierzu eine entsprechende Do
kumentation zur Verfügung. Es wird durch die durchgehende 
Fahrbahnbreite eine erhöhte Geschwindigkeit befürchtet. Sei
tens der Stadt wird erläutert, dass die Fahrbahn entsprechend 
den mindest erforderlichen Durchfahrbreiten bei einseitig par
kenden Fahrzeugen eine Breite von 5,30 m erhält und um 
möglichst viel Raum für die Gehwege zu erhalten. Hierbei be
wegt sich die Fahrbahnbreite in einem Mindestmaß.

4.

Seitens der betroffenen Anlieger wird erläutert, dass die vor
handene Hecke eine natürliche Verkehrsberuhigung darstellt.

P:\Hennef\25.03.11\Vermerke\V250311 -07.docx
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Seitens der Stadt wird erläutert, dass zum Thema Überbau
ung und Heckenbestand gesonderte Termine mit den Anlie
gern durchgeführt werden.

5.

Seitens der Stadt werden nochmals die Ansprechpartner für 
die beitragsrechtlichen Fragen benannt und die bereits in den 
Anschreiben genannt sind.

6.

Seitens der Stadt wird nochmal erläutert, dass die Kanalbau
maßnahme auch Auslöser für die Erneuerung der Straße sind. 
Die Straße ist aufgrund des erkennbaren Zustandes sowie ei
nes Bodengutachtens verschlissen und hat den Abschrei
bungszeitraum überschritten. Durch den zusammenhängen
den Ausbau können Einsparungen erzielt werden.

7.

Es wird nochmals erläutert, dass der „Grüne Weg" als unselb
ständiger Stich mit in das Abrechnungsgebiet einbezogen 
werden soll und dass Fragen zum Beitragsrecht bitte an den 
Sachbearbeiter zu richten sind.

8.

Hinsichtlich der Kanalbaumaßnahme wird erläutert, dass in 
der Straße „Zur Lorenzhöhe“ von der Geistinger Straße bis zur 
Bonner Straße sowie im Grünen Weg die Kanäle im Trenn
system verlegt sind und beide in offener Bauweise erneuert 
werden. Zusätzlich sind durch die Versorgungsträger Neuver
legungen von Leitungen geplant, z.B. Gas- und Wasserleitung 
sowie Telekom.

9.

Hinsichtlich der Kanaldimensionierung wird in Zusammen
hang mit der aktuellen Hochwasserproblematik erläutert, dass 
die Kanäle nur für bestimmte statistische Regenereignisse be
messen, jedoch für Extremregen nicht ausgelegt sind. Seitens 
der Stadtbetriebe wurden entsprechende Netzberechnungen 
durchgeführt, die die Kanaldimensionierung vorgeben. Es 
wird erläutert, dass die Kanalerneuerung in der Straße „Zur 
Lorenzhöhe“ nicht mit weiteren Erschließungsmaßnahmen
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zusammenhängt sondern der Entwässerung der Straßen sel
ber dient. Im Abschnitt zwischen Schulstraße und Geistinger 
Straße besteht ein Regenwasserkanal größerer Dimension 
(DN 700), in den auch der von Süden zulaufende Bach einge
leitet wird. Seitens der Anlieger wird gefragt ob hierzu ausrei
chende Sicherheiten bestehen. Aufgrund der vorgenannten 
Problematik wird den Anliegern empfohlen, sich an die Stadt
betriebe, Fachbereich Abwasser, zu wenden.

10.

Seitens der Stadt wird nochmals auf die unterschiedliche Be
deutung der Definition .Anliegerstraße“ im Sinne des Beitrags
rechts sowie im Sinne der Verkehrsstruktur hingewiesen.

Während der Bauzeit müssen die Anlieger auf angrenzende 
Straßen zum Parken ausweichen. Es wird seitens der Anlieger 
angeregt, besondere Genehmigungen zur Nutzung des Park
platzes Geistinger Platz durch die Anlieger während der Bau
zeit auszuweisen. Dieser Vorschlag soll seitens der Verwal
tung geprüft werden (Ordnungsamt).

11.

Hinsichtlich der Bauausführung wird seitens der Stadt erläu
tert, dass die Kanäle und Straßen abschnittsweise gebaut 
werden sollen und der Anliegerverkehr (Zufahrt zu den Grund
stücken) soweit möglich aufrecht erhalten wird. Selbstver
ständlich werden für die Durchführung der Arbeiten unmittel
bar vor den Grundstücken die Zufahrtsmöglichkeiten einge
schränkt sein. Hinsichtlich der Bauzeit wird erläutert, dass die 
bisher angegebenen Zeiträume sich um ca. 5 Monate ver
schieben.

12.

Auf Anfrage der Bürger hinsichtlich der Zuverlässigkeit der vo
raussichtlichen Kosten wird erläutert, dass die Kostenschät
zung aufgrund bisheriger Erfahrungen aufgestellt wurde. Kon
kretere Zahlen liegen nach Durchführung der Ausschreibung 
bzw. des Vergabeverfahrens vor.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die Bezuschussung 
durch Landesmittel nicht garantiert werden kann und eine Be
antragung erst auf Grundlage der vorliegenden Schlussrech
nungen erfolgen kann. Seitens der Stadt werden die Beiträge
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zunächst unter Berücksichtigung der Bezuschussung erho
ben. Die Bezuschussung kann nicht garantiert werden. Even
tuell sind die Beiträge nachzuzahlen.

Die vorgenannten Ausführungen geben die Auffassung des Unter
zeichners wieder. Sollten Einwände gegen den Inhalt bestehen, sind 
diese innerhalb von 5 Tagen dem Unterzeichner schriftlich mitzuteilen.

(

Aufgestellt:
Gu-hö
Lohmar, den 16.09.2021

Verteiler:
Stadtbetriebe Hennef AöR 
Ingenieurbüro für Infrastruktur Dirk Thoma 
Ingenieurgesellschaft Kreuzer + Guttmann GmbH
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